












Individuelle Kombinationen Crossmedia-Strategien für B-2-C und B-2-B Werbung

Die Medien von G+J Entertainment Media decken alle Sparten der
Entertainmentbranche sowohl mit Fachzeitschriften und Consumertiteln
als auch mit überaus erfolgreichen Onlinediensten ab. 

Profitieren Sie von diesem einzigartigen Portfolio vernetzbarer 
Print- und Onlinemedien für die B-2-C- und B-2-B-Kommunikation 
mit Ihren Endabnehmern und Handelspartnern.

Kombinationsbeispiele 

Business-/Consumer-Kombi  Vernetzte Online-Handels- und -Consumerwerbung

Print – Online 
Newsletter

Kundenmagazin 
Branchentitel
1/1 Anzeige

livepaper 
Interaktive Kundenzeitschrift

1/1 Anzeige

video.de
Branchenchannel

„Produkt der Woche“

Newsletter
„Branchen-Weekly“

Banner, Button, News
Preisvorteil

10 % Rabatt *

Print – Online 
Newsletter

livepaper 
Interaktive Kundenzeitschrift

1/1 Anzeige

video.de
Branchenchannel

„Produkt der Woche“

Newsletter
„Branchen-Weekly“

Banner, Button, News

Preisvorteil
10 % Rabatt *

Multichannel-Kombi  Crossmediale Präsenz und Werbedruck auf allen Branchenkanälen

Multichannel-Kombi (Online)  Online Präsenz und Werbedruck auf allen Branchenkanälen

Online
B-2-B & B-2-C

mediabiz.de
Fachinformationsportale (B-2-B)

video.de 
Branchenchannel (B-2-C)

Preisvorteil
20 % Rabatt *

Online-Kombi  
Online
B-2-C

video.de
Branchenchannel 

kino.de
Branchenkanal

Preisvorteil
20 % Rabatt **

* Rabatt auf Listenpreis bei Schaltung für 1 Monat mit dem gleichen Motiv für das gleiche Produkt. **im Einführungsmonat

Über diese Standard-
kombinationen hinaus
schnüren wir auch auf 
Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Pakete.

Branchenportal (B-2-C)
z.B. video.de

Kundenzeitschrift (B-2-C)
z.B. VideoTipp

livepaper (B-2-C)
z.B. KINO.DE kompakt

Newsletter (B-2-C)
z.B. Kino Weekly

Branchenportal (B-2-B)
z.B. videomarkt.de



Rabatte und Hinweise

Volumenrabatte
Viel buchen lohnt sich, denn video.de gewährt Ihnen folgende Rabatte: 
ab 10.000 Euro 3% ab 75.000 Euro 15%
ab 25.000 Euro 5% ab 100.000 Euro 20%
ab 50.000 Euro 10%

Rabattiert werden dabei nur die Schaltkosten, eine Rabattierung von
 technischen, Gestaltungs- und Handlingkosten ist ausgeschlossen. 
Die Rabatte beziehen sich auf ein Kalenderjahr und gelten für das kumulierte
Buchungsvolumen. Rückwirkend ist eine Vergütung nicht möglich.

Wir möchten, dass Ihre Werbung beim kino.de-User so ankommt, wie Sie
sich das wünschen. Deshalb finden Sie hier alle Informationen rund um
Ihre Buchung. 

Werbemittelanlieferung 

Es können alle gängigen Dateiformate verarbeitet werden. Um eine ter-
mingerechte Platzierung zu garantieren, benötigen wir alle „Standard -
werbeformen“ 3 Werktage vor dem gewünschten Erscheinungstermin.
Für alle unter der Rubrik „Sonderwerbeformen“ erwähnten Werbemittel
gilt eine Frist von 5 Werktagen vor Erscheinungstermin. Die bei den
jeweiligen Werbeformen genannten Pixelformate und zulässigen maxi-
malen Dateigrößen sind einzuhalten. Alle Werbemittel schicken Sie bitte
als E-Mail-Anhang an 

H a.weithaeuser@e-media.de 

Dabei sind folgende Angaben zur Bearbeitung wichtig: 
H  Kundenadresse  H  Zeitraum der Buchung (Start- und Endtermin) 
H  Anzahl der Ad-Impressions  H  Platzierungswunsch (Homepage,
Channel etc.) H  URL, auf die das Werbemittel verlinkt wird. 

Erfolgt die Werbemittelanlieferung verspätet, kann eine ordnungs-
 gemäße Erfüllung der Kampagne nicht garantiert werden, und eine
 Rückver gü tung in Form einer Gutschrift ist nicht möglich. 
Geringe Farbabweichungen sind im Toleranzbereich der unterschied-
lichen Wiedergabeverfahren und Bildschirmsysteme begründet.
Insertionen für indizierungsgefährdete Titel können nicht berücksichtigt
werden. 

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind am Erscheinungstag Ihrer Werbung zur Zahlung fällig
und spätestens innerhalb von 14 Tagen – gerechnet ab Datum der
Rechnungsstellung – zu zahlen, sofern im Einzelfall keine andere
Zahlungs frist oder Voraussetzung vereinbart ist. Bei Vorauszahlung, 
die bis zum Erscheinungstag beim Verlag eingeht, werden 2 % Skonto
gewährt, sofern nicht alte Rechnungen überfällig sind. 

Bankverbindung

Postbank München,  Konto-Nr.: 433 399 806,  BLZ: 700 100 80
Internationale Bankdaten
BIC: PBNKDEFF,  IBAN: DE04700100800433399806

Bitte unbedingt beachten!



Datenübertragung

Zahlungsbedingungen

AGBs



Technik & Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind am Erscheinungstag der
Aus gabe, in der die Anzeige veröffentlicht
wird, zur Zahlung fällig und spätestens
innerhalb von 14 Tagen – gerechnet vom
Datum der Rech nung  sstellung an – zu 
bezahlen, sofern nicht im Einzelfall eine
andere Zahlungsfrist oder Voraus setzung
vereinbart ist. Bei Voraus zahlung, die bis
zum Erscheinungstag beim Verlag ein-
geht, werden 2 % Skonto gewährt, sofern
nicht alte Rech nungen überfällig sind.Die
kostenfreie Stornierung einer noch nicht
laufenden Werbebuchung ist bis drei
 Wochen vor Schaltungsbeginn möglich.

Bankverbindung 

Postbank München 
Konto-Nr.: 433 399-806
BLZ: 700 100 80

Internationale Bankdaten 

BIC: PBNKDEFF 
IBAN: DE04700100800433399806

Technische Formate PSD-, EPS- oder QuarkXPress-Datei (in einzelnen Ebenen angelegt)

PDF-, JPG- oder TIFF-Datei des Anzeigenhintergrunds sowie freigestellte Highlights
aus der Anzeige (z. B. Plakat, Schriftzüge usw.) in gängigen Dateiformaten.

Flash-Dateien: Flashversion 7, Quelldatei (.fla)

Soundfile: MP3- oder WAV-Datei

Trailer Anlieferung in allen gängigen Videoformaten (AVI, MPEG)

Anlieferung: Per E-Mail an a.weithaeuser@e-media.de

ISDN-Nr. (Leonardo): 0 89/4 51 14-105 

FTP-Server-Upload: ftp://ftp.e-media.de/

Dateiformat: mindestens zertifiziertes pdf/x-1a (2001) 
ICC Profile: Fachpublikationen und Supplements: ISO-coated_v2,
 Publikumszeitschriften: ISO Web Coated
Die Druckvorlage benötigen wir bitte rechtzeitig zum Druckunterlagenschluß per
oben genannter Übertragungswege. Alle Anzeigen werden so gedruckt, wie sie
 angeliefert werden. Für technisch bedingte Fehler übernimmt der Verlag keine
 Haftung. Die genauen Werbemittelspezifikationen finden Sie unter:
http://www.ems.guj.de/fileadmin/pdf/Spezifikationen Werbemittel.pdf

Aufbewahrungsfrist Beträgt für Datenträger sechs Monate.



Anzeigen-Geschäftsbedingungen

1. Dem Auftrag liegen die Bedingungen der 
jeweils gültigen Anzeigenpreisliste und diese
Anzeigen-Geschäftsbedingungen zugrunde.
Bei den laufenden Geschäftsbeziehungen
bzw. bei Aufträgen über die Schaltung von
mehreren Anzeigen nacheinander werden 
Änderungen der Anzeigenpreise automatisch
berücksichtigt, es sei denn, es wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart oder der
Auftraggeber widerspricht der Änderung
innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis der Än-
derung.

2. Soweit der Verlag Vermittlungsvergütungen
gewährt, berechnen sich diese nach dem tat-
sächlich vereinbarten Anzeigenpreis.

3. Für die Annahme von Anzeigen in bestimm-
ten Ausgabenummern oder für eine be-
stimmte Platzierung des Auftrags wird keine
Gewähr geleistet. Platzierungswünsche wer-
den ausdrücklich nicht Auftragsbestandteil.
Der Verlag wird Platzierungswünsche jedoch
nach Möglichkeit berücksichtigen. Spätere Re-
klamationen wegen Nichteinhaltung entspre-
chender Wünsche können  nicht geltend ge-
macht werden.

4. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge
oder einzelne Anzeigen im Rahmen eines Auf-
trags über die Schaltung mehrerer Anzeigen
abzulehnen, wenn diese gegen Gesetze, be-
hördliche Bestimmungen oder die guten Sit-
ten verstoßen oder wenn diese wegen ihres In-
halts, ihrer Herkunft oder technischen Form
den einheitlichen Grundsätzen des Verlags
widersprechen, insbesondere wenn diese
beim Leser den Eindruck eines redaktionellen
Beitrags erwecken oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist. Beila-
genaufträge sind für den Verlag erst nach Vor-
lage eines Musters der Beilage und deren
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines redaktionellen Beitrags erwecken oder
Fremd anzeigen enthalten, werden nicht ange -
nommen. Bei bereits geschlossenen Anzei-
gen- oder Beilagenverträgen ist der Verlag in
diesen Fällen zum Rücktritt berechtigt.

5. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch geliefert. Sendet der Auftraggeber
den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug
nicht bis zum jeweiligen Anzeigenschluss zu-
rück, so gilt die Genehmigung zum Druck als
erteilt.

6. Sind keine besonderen Größenvorschriften
gegeben, so wird die Anzeige in der beim Ver-
lag üblichen Form gesetzt und die tatsäch -
liche Abdruckhöhe der Preisberechnung zu-
grunde gelegt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen -
texts sowie für die Eignung der vom Auf -
traggeber gelieferten Druckunterlagen oder
Beilagen ist allein der Auftraggeber verant-
wortlich. Sollten am Druckunterlagenschluss -
termin die erforderlichen Druckunterlagen
nicht vorliegen, behält sich der Verlag vor, die
Anzeige auf eine der Folgeausgaben zu ver-
schieben.

8. Die Kosten für die Anfertigung von Lithos 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder
zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der
Auftraggeber zu tragen. Treffen beschädigte
Druckunterlagen erst unmittelbar vor Druck -
legung beim Verlag ein, hat der Auftraggeber
die hieraus dem Verlag entstehenden zusätz-
lichen Kosten zu tragen.

9. Der Verlag ist zur Prüfung der sachlichen Rich-
tigkeit und Zulässigkeit der Angaben des Auf-
traggebers, der Eignung der vom Auftragge-
ber gelieferten Unterlagen und der Verletzung 
etwaiger Schutzrechte Dritter aufgrund der
Durch- und Ausführung des Auftrags aus-
drücklich nicht verpflichtet. Der Auftraggeber
stellt den Verlag insoweit hinsichtlich sämt-
licher Ansprüche und Forderungen Dritter frei.

10. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druck -
unterlagen endet sechs Monate nach Erschei-
nen der Anzeige, sofern nicht ausdrück lich 
eine andere Vereinbarung getroffen worden
ist. Nach Ablauf der Frist ist der Verlag be-
rechtigt, die Druckunterlagen zu vernichten.

11. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt,
die der Auftraggeber zu vertreten hat, oder
kündigt der Auftraggeber ohne Verschulden
des Verlags, bemisst sich der Schadensersatz-
bzw. Vergütungsanspruch des Verlags – un-
beschadet weiterer Ansprüche – an der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Anzeigenpreisliste.

12. Hat der Verlag den ganz oder teilweise unle-
serlichen, unrichtigen oder unvollständigen
Abdruck einer Anzeige zu vertreten, hat der
Auftraggeber Anspruch auf eine einwandfreie
Ersatzanzeige. Lässt der Verlag eine ihm hier-
für gestellte angemessene Frist verstreichen
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht ein-
wandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigma-
chung des Auftrags. Ist der Auftraggeber Kauf-
mann, sind Reklamationen – außer bei nicht
offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier
Wochen nach Veröffentlichung vorzubringen.

13. Die Haftung des Verlags auf Schadensersatz-
anspruch ist begrenzt auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, soweit nicht Kardinalpflichten
des Verlags betroffen sind. Die Haftung bei
leichter Fahrlässigkeit ist der Höhe nach be-
schränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Scha-
dens und auf das für die betreffende Anzeige
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Eine Haftung
für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen.
Eine Haftung des Verlags nach dem Produkt -
haftungsgesetz oder für Schäden wegen des
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt
unberührt. Die Haftung gegenüber Kaufleuten
ist auf Vorsatz und dem Umfang nach auf den
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des be-
treffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Der
Ausschluss der Haftung bei grober und einfa-
cher Fahrlässigkeit gilt jedoch nur, soweit
nicht Kardinalpflichten des Verlags betroffen
sind.

14. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Ein-
fluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine
Auflagenhöhe schriftlich zugesichert ist und
diese um mehr als 20 Prozent sinkt. Darüber
hinaus sind etwaige Preisminderungs- und

Schadensersatzansprüche ausgeschlossen,
wenn der Verlag dem Auftraggeber vom Ab-
sinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der
Anzeige von dem Vertrag zurücktreten kann.

15. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Ver-
pflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und
Leistung von Schadensersatz. Insbesondere
wird kein Schadensersatz für nicht veröffent-
lichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte 
Anzeigen geleistet.

16. Rechnungen sind innerhalb der aus der Preis-
liste ersichtlichen, vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern
im Einzelfall keine kürzere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist.

17. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden –
unbeschadet weiterer Ansprüche des Verlags
– Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag ist berechtigt, Voraus-
zahlungen zu verlangen. Wurden Vorauszah-
lungen vereinbart, kann der Verlag bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des
Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen.

18. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Durch-
führung eines Auftrags, ohne Rücksicht auf
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel,
Vorauszahlung zu verlangen.

19. Die Parteien vereinbaren die Schriftform. Fern-
mündlich aufgegebene Bestellungen und Än-
derungen bedürfen ausdrücklich der schrift-
lichen Bestätigung des Verlags. Zusicherun-
gen können nur durch entsprechend vom 
Verlag Bevollmächtigte schriftlich gegeben
werden.

20. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Ge-
richtsstand ist – soweit zulässig – München.




